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SV Wallerfangen 1920 e.V. 
 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
Hygienekonzept 

T r a i n i n g s -  u n d  S p i e l b e t r i e b  A m a t e u r f u ß b a l l  

 
 

Stand:    20.10.2020 
 
Verein    SV 1920 Wallerfangen e.V. 
 
Ansprechpartner*in   
für Hygienekonzept  Patrik Banton / Monika Scholl 
 
 
Mail       patrikb300@gmail.com     

lucky-scholly@t-online.de 
 
 
Kontaktnummer   06831 / 62526 (Clubheim)   
 
 
Adresse Sportstätte  Sportplatzstraße, 66798 Wallerfangen 
 
     
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sv-wallerfangen.de/
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Grundsätze 
 
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 

„Zurück ins Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang 

stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für 

Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die 

genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. Genauere Inhalte werden unter Punkt 4 erläutert.  

 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass 

eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen 

der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  

 

 

 

 
1. Allgemeine Hygieneregeln 

 
 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds. 

 Auf dem gesamten Sportgelände (mit Ausnahme des Spielfeldes während Training 

und Wettkampf) ist jederzeit ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

 In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände. 

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 

2. Datenerhebung 
 

 Die Erfassung der Kontaktdaten aller Personen, die das Sportgelände betreten ist 

zwingend erforderlich und dient zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. 

 Hierzu sind alle Personen verpflichtet, sich in die am Eingang ausliegende Liste 

einzutragen, oder über einen QR-Code online zu registrieren. 

Die Korrektheit der Angaben wird von Ordnungskräften überprüft.  

 Die Aufzeichnungen werden dem Gesundheitsamt auf Anforderung ausgehändigt. 

 Die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung werden durch uns garantiert, die Daten 

werden nach Ablauf von 4 Wochen vernichtet. 

 Wer der Erfassung seiner Kontaktdaten nicht zustimmt, oder falsche Angaben 

macht, erhält keinen Zutritt ! 

     

3. Verdachtsfälle Covid-19 
 

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  
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o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und 

Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der 

betreffenden Person. 

 

4. Organisatorisches 
 

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 

 Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- 

und Spielbetriebs sind Patrik Banton und Monika Scholl 

 Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins SV 

1920 Wallerfangen e.V. mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 

Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

 Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

 Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch 

für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der 

Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 

 Personen, die Essen oder Getränke verkaufen, sind zu besonderer Handhygiene 

angehalten und verpflichtet, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. 

 Während des Einlasses vor einem Spiel überwachen 5 Ordnungskräfte den 

Eingangsbereich, um Staus aufzulösen, Menschenansammlungen zu vermeiden und bei 

der Registrierung behilflich zu sein.   

 Während des Spiels bewegen sich 5 Ordnungskräfte über das Sportgelände, achten auf 

die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und weisen gegebenenfalls auf Verstöße 

hin. Den Anweisungen der Ordnungskräfte ist Folge zu leisten, bei Verstößen sind selbige 

berechtigt, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. 

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 

5. Zonierung 
 

Die Sportstätte wird in vier Zonen eingeteilt: 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Coachingzonen) befinden sich nur die für den Trainings- und 

Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

o Spieler*innen 

o Trainer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen 

 Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und 

verlassen. 



  

 Seite 4 

 

 Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend 

Wegeführungsmarkierungen genutzt. 

 Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1 benötigen (z.B. 

Fotograf*innen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des 

Mindestabstandes gewährt. 

 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

o Spieler*innen 

o Trainer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen 

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nase-

Schutz. 

 Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 

zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. 

 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie 

zeitlicher Versetzung/Trennung. 

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 

Minimum beschränkt. 

 Die Toiletten im Umkleidetrakt sind den Spieler*innen vorbehalten und einzeln zu betreten 

 

Zone 3 „Publikumsbereich (Außenbereich)“ 

 Die Zone 3 „Publikumsbereich (Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der 

Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte 

Außenbereiche) sind. 

 Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang.  

 Alle Personen haben sich in die ausgelegte Anwesenheitsliste einzutragen oder online über 

einen QR-Code zu registrieren 

 Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden 

Bereichen auf-/angebracht: 

o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 

o Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen 

 Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln angebracht. 

 Der Verkauf von Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich im Außenbereich  

 

Zone 4 „Publikumsbereich (Innenbereich)“ 

 Der Aufenthalt im Clubheim ist bis auf Weiteres untersagt. 

 Das Betreten des Clubheims ist lediglich zur Toilettennutzung gestattet 

 Hier ist auf Abstands- und Hygieneregelungen zu achten. Es dürfen maximal 2 

Personen gleichzeitig die Toilette betreten  

 Die Toiletten werden in regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert 
 

 

6. Trainingsbetrieb 
 

Grundsätze 

 Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die 

Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts. 

 Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten. 
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 Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher 

Mannschaften vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant. 

 Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine 

Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen. 

 Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit.  

 

In der Sportstätte 

 Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training 

geplant ist. 

 Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 

möglich. 

 Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes 

sichergestellt. 

 In den Umkleidekabinen sind Mund-Nase-Masken zu tragen 


